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 Veröffentlicht am 20.07.2004

Rechtssatz

Unter Bedachtnahme auf die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur Prozessvoraussetzung der ?

Beschwer?, ist ein Rechtsmittel des nach § 9 Abs 7 VStG Haftungsp5ichtigen nicht zulässig, wenn im angefochtenen

Straferkenntnis (bzw der angefochtenen Strafverfügung) kein Ausspruch über die Haftung erfolgt ist. Da dieser

Ausspruch über diese Haftung auch nach der Rechtsprechung später nicht nachgeholt werden kann, ist die juristische

Person von der Möglichkeit der haftungsmäßigen Inanspruchnahme endgültig befreit und kann daher durch das

Straferkenntnis bzw die Strafverfügung nicht beschwert sein.

Schlagworte

Prozessvoraussetzung

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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